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Zur Reform der  
Erbschaftsteuer

Zur Diskussion gestellt

Erbschaftsteuer in der öffentlichen Debatte

Die Besteuerung von Erbschaften ist ein finanzpolitisches 
Dauerthema. In Zeiten knapper öffentlicher Kassen wird 
immer wieder gefordert, Erbschaften vermehrt zu besteu-
ern, um den vermögenden Teil der Bevölkerung stärker in 
die Pflicht zu nehmen. Kritiker halten dem entgegen, hö-
here Erbschaftsteuern würden Investoren abschrecken, 
Arbeitsplätze gefährden und das Wirtschaftswachstum 
beeinträchtigen und so letztlich auch die öffentlichen 
Haushalte eher be- als entlasten. 

Die Debatte wird auch dadurch befeuert, dass die Erb-
schaftsteuer alle paar Jahre vor dem Bundesverfassungs-
gericht landet. Dabei geht es um die Frage, ob es mit dem 
Grundgesetz vereinbar ist, bestimmte Vermögensarten, 
insbesondere Betriebsvermögen und selbst genutzte Im-
mobilien, anders zu behandeln als andere. Hinzu kommt, 
dass die alternde Babyboomer-Generation erhebliches 
Vermögen, aber im Durchschnitt weniger Kinder hat, und 
deshalb die Höhe der Erbschaften zunimmt. Zugleich 
wächst – auch aufgrund der demografischen Entwicklung 
– die jährlich übertragene Vermögenssumme tendenziell 
schneller als das Bruttoinlandsprodukt, was die politische 
Aufmerksamkeit für Erbschaften und Schenkungen zu-

sätzlich erhöht. Aus rein fiskalischer Sicht erscheint es da-
her attraktiv, auf diese Erbschaften steuerlich zuzugreifen. 

Wie sollte man Erbschaften besteuern?

Zu der grundsätzlichen Frage, ob und, falls ja, wie hoch 
man Erbschaften besteuern sollte, gibt es ein weites Spek-
trum an Meinungen. An einem Ende des Spektrums steht 
die Forderung, Erbschaften mit bis zu 100 % zu besteuern. 
Das wird mit der These begründet, jegliche Erbschaft er-
höhe die Chancenungleichheit, und es sei die Aufgabe der 
Steuerpolitik, in diesem Punkt für mehr Chancengleichheit 
zu sorgen (Piper 2016). Am anderen Ende steht die Aus-
sage, es könnte wünschenswert sein, Erbschaften nicht 
nur steuerfrei zu stellen, sondern sie sogar zu unterstüt-
zen. Insbesondere wird in Teilen der Optimalsteuerliteratur  
argumentiert, dass unter bestimmten Annahmen (u. a. ge-
sellschaftliche Präferenzen für Umverteilung sowie Aspekte 
intergenerationaler Risikoteilung) eine partielle Subvention 
von Vermögensübertragungen am unteren Rand – insbe-
sondere bei kleinen bzw. durchschnittlichen Nachlässen – 
effizient sein kann (Farhi und Werning 2013, 2010). 

Im finanzwissenschaftlichen und steuerjuristischen Main-
stream wird die Erbschaftsteuer weniger radikal und eher 
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als Element eines Steuersystems betrachtet, in dem die 
Verteilung der Steuerlasten dem Prinzip der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit folgen soll. Bei der Gestaltung der 
Besteuerung sind aus dieser Perspektive außerdem admi-
nistrative Aspekte und Folgen für die wirtschaftliche Ent-
wicklung, beispielsweise für Investitionen, Beschäftigung 
und Wachstum, zu berücksichtigen. Das beantwortet noch 
nicht die Grundsatzfrage, ob Erbschaften besteuert wer-
den sollten oder nicht, aber diese Frage steht auch nicht 
im Mittelpunkt der aktuellen Debatte über die Erbschaft-
steuer in Deutschland. In dieser geht es primär darum, wie 
die Erbschaftsteuer gestaltet sein sollte, gegeben, dass sie 
existiert.   

Nach dem Kriterium der Verteilung von Steuerlasten nach 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gelten die Kriterien 
der horizontalen und der vertikalen Lastenverteilungsge-
rechtigkeit. Wenn zwei Steuerzahler A und B wirtschaftlich 
gleich leistungsfähig sind, sollten sie auch gleich hoch be-
steuert werden. Ist A leistungsfähiger als B, sollte A eine 
höhere Steuer zahlen. Nicht ganz einfach zu beantworten 
ist die Frage, wie wirtschaftliche Leistungsfähigkeit für 
Zwecke der Erbschaftsbesteuerung gemessen werden 
soll. Naheliegend ist es, schlicht die Höhe der erhaltenen 
Erbschaft zugrunde zu legen.  

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts sind Abweichungen von diesen Prinzipien einer 
gerechten Steuerlastverteilung zulässig, wenn es dafür 
triftige Gründe gibt. Dazu könnte beispielsweise gehören, 
dass negative Auswirkungen auf Wachstum und Be-
schäftigung bei bestimmten Arten von Erbschaften grö-
ßer sind als bei anderen. Diese Betrachtungsweise ähnelt 
der ökonomischen Perspektive, die Abwägungsprobleme  
zwischen Verteilungs- und Effizienzzielen in den Vorder-
grund stellt. 

Wirtschaftliche Folgen der Besteuerung  
von Erbschaften

Steuern stellen dem Staat finanzielle Ressourcen zur Ver-
fügung, die dem privaten Sektor zu diesem Zweck entzo-
gen werden. Dass die Besteuerung die Steuerpflichtigen 
belastet, ist also unvermeidlich. Unterschiede zwischen 
verschiedenen Steuern bestehen im Wesentlichen in drei 
Punkten: Erstens in den administrativen Kosten (Komplexi-
tät, Erhebung, Rechtsunsicherheit). Zweitens in den öko-
nomischen Effizienzwirkungen (Zusatzlasten durch Aus-
weichreaktionen). Drittens in den Verteilungswirkungen 
(wer trägt die Last – horizontal und vertikal).

Die administrativen Kosten sind bei komplexen Steuern 
hoch: Ausnahmen, Sonderregeln und Prüfmechanismen 

erhöhen Bürokratie, Streitigkeiten und Planungsauf-
wand und können ökonomische Entscheidungen verzer-
ren. Genau das wird an der deutschen Erbschaftsteuer  
regelmäßig kritisiert: Ausnahmen (u. a. Verschonungsre-
geln und Bedarfsprüfungen) treiben Komplexität und Büro-
kratiekosten. 

Steuern, die starke Ausweichreaktionen verursachen, ha-
ben höhere Effizienzkosten als Steuern, bei denen diese 
Reaktionen kleiner ausfallen. Wenn beispielsweise ein In-
vestor auf die Erhöhung einer neuen Steuer reagiert, in 
dem er das Land verlässt und woanders investiert, ist das 
Steueraufkommen null (oder sogar negativ, wenn er vorher 
andere Steuern bezahlt hat). Eine solche Steuer wäre aus 
der Sicht des handelnden Landes hochgradig ineffizient. 
Die Kosten der Besteuerung, die über den eingenomme-
nen Steuerbetrag hinausgehen, bezeichnet man als Zu-
satzlast der Besteuerung. In dem hier gewählten Beispiel 
ist die Zusatzlast extrem hoch. Unter Effizienzaspekten 
sollte man den Staat jedoch durch Steuern finanzieren, bei 
denen das Verhältnis aus erhobenem Steueraufkommen 
und Zusatzlast möglichst günstig, die Zusatzlast also mög-
lichst gering ist.

Wie effizient ist die Erbschaftsteuer? Das hängt von den 
Ausweichreaktionen ab, die sie auslöst. Bei Zufallserb-
schaften sind die Ausweichreaktionen gering oder gleich 
null, entsprechend ist die Erbschaftsteuer in diesem Fall 
eine sehr effiziente Steuer mit geringen oder keinen Zu-
satzlasten. Die weitaus meisten Erbschaften sind aber 
nicht zufällig. Für viele Menschen ist der Wunsch, etwas 
für ihre Kinder zu tun, ein wichtiges Motiv dafür, Vermögen 
aufzubauen oder zu erhalten. Wenn Erbschaften besteuert 
werden, ähneln die Folgen der Einführung von Steuern auf 
Kapitaleinkommen. Wenn Haushalte dynastisch denken, 
den Nutzen ihrer Nachkommen als den eigenen Nutzen 
betrachten, kann man sagen, dass die Summe aus Erb-
schaftsteuern, Kapitaleinkommensteuern und Vermögen-
steuern für Spar- und Investitionsanreize relevant ist und 
gemeinsam betrachtet werden sollte. 

Wie hoch ist also die relevante Steuerlast, die durch das 
Zusammenwirken von Einkommensteuern und vermö-
gensbezogenen Steuern entsteht? Man gehe beispiels-
weise davon aus, dass Kapitaleinkünfte (z. B. Dividenden) 
im Rahmen der Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbe-
steuer mit 48 % besteuert werden und alle 30 Jahre eine 
Erbschaftsteuer in Höhe von 30 % anfällt, also ungefähr 
1,2 % des Vermögens pro Jahr.1 Die effektive Gesamt-

1	� Eine Steuer von 30 % auf das Vermögen alle 30 Jahre entspricht einer jährlichen 
Steuer von z %. z kann über folgende Gleichung berechnet werden: (1 – 30 %) = 
(1 – z %)30  z = 1,2 %. 
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steuerlast hängt dann von der Rendite des Vermögens vor 
Steuern ab. Legt man hier 5 % zugrunde, dann ergibt sich 
eine Gesamtsteuerlast von 72 % des Kapitaleinkommens. 
Davon entfallen 48 Prozentpunkte auf die Besteuerung 
auf Unternehmensebene und beim Anteilseigner, weitere  
24 Prozentpunkte entfallen auf die Erbschaftsteuer.2 

Wenn noch eine Nettovermögensteuer in Höhe von 1 % 
dazukäme, würde die effektive Steuerbelastung des Ka-
pitaleinkommens auf 92 % steigen, damit würde ein sehr 
großer Teil des Vermögenszuwachses abgeschöpft.  
(Je nach Inflationsrate verändert sich zudem die reale Be-
lastung spürbar.) Bei Zinserträgen, die auf Unternehmens-
ebene nicht besteuert werden, für die also nur die 26 % 
Abgeltungsteuer (inklusive Solidaritätszuschlag und ab-
gerundet) anfallen, würde die effektive Steuerlast des Ver-
mögenszuwachses in diesem Beispiel ohne Nettovermö-
gensteuer 50 % betragen, mit Nettovermögensteuer 70 %.

Es ist deshalb wichtig, bei Entscheidungen über das Er-
heben einer Erbschaftsteuer und ihre Ausgestaltung das 
Gesamtsteuersystem zu berücksichtigen, insbesondere 
andere vermögensbezogene Steuern wie etwa Nettover-
mögensteuern oder Grund- und Grunderwerbsteuern, 
sowie Steuern auf Kapitaleinkommen. Eine Reform sollte 
daher nicht isoliert erfolgen, sondern im Kontext der direk-
ten Besteuerung von Einkommen, Vermögen und Vermö-
gensübertragungen: Wenn Einkommen und Erbschaften 
konsistent besteuert werden, spricht weniger dafür zusätz-
lich eine (administrativ aufwändige) Vermögensteuer ein-
zuführen als in einem Steuersystem, in dem Einkommen, 
Erbschaften oder Immobilien nicht oder nur lückenhaft be-
steuert werden.

Sind die bestehenden Verschonungsregeln für  
Betriebsvermögen sinnvoll?

Die Verteilungswirkungen einer Steuer hängen nicht nur 
von Tarif und Freibeträgen ab, sondern auch von Ausnah-
men und der tatsächlichen Bemessungsgrundlage. Eine 
zentrale Frage bei der Gestaltung von Erbschaftsteuern ist 
die Behandlung unterschiedlicher Vermögensarten. Sollten 
sie gleich behandelt werden oder ist eine Differenzierung 
gerechtfertigt? Im Mittelpunkt der aktuellen Debatte über 
die deutsche Erbschaftsteuer steht die Frage, ob die be-
stehenden Verschonungsregeln für Betriebsvermögen bei-

2	� Bei dieser Rechnung muss zwischen der Besteuerung von Vermögen (durch die  
Erbschaftsteuer) und der Besteuerung von Vermögenszuwächsen (Kapitaleinkom-
men) unterschieden werden. Das Kapitaleinkommen vor Steuern beträgt 5 % des 
Vermögens pro Jahr. 48 % dieses Kapitaleinkommens werden als Kapitalertragsteu-
ern abgeführt, die 1,2 % Steuern auf Vermögen pro Jahr durch die Erbschaftsteuer 
entsprechen 1,2 %/5 % = 24 % Steuern zusätzlich auf Vermögenszuwachs durch die 
Erbschaftsteuer, das ergibt insgesamt eine Besteuerung des Vermögenszuwachses 
von 72 %.

behalten werden sollten. Da es sich bei der Vererbung von 
Betriebsvermögen in der Regel um größere und teils sehr 
große Erbschaften handelt, ist eine Privilegierung dieses 
Vermögens bei der Erbschaftsteuer in besonderer Weise 
rechtfertigungsbedürftig.  

Für die Verschonung wird angeführt, dass eine Belastung 
mit Erbschaftsteuer zu einer Gefährdung von Investitionen 
und Arbeitsplätzen führen würde, insbesondere bei mit-
telständischen Unternehmen und Familienunternehmen. 
Außerdem sei es wünschenswert, Familienunternehmen in 
den Händen der Eigentümerfamilie zu halten. Das beruht 
auf der Idee, dass Familienunternehmen stärker an ihre 
Standorte in Deutschland gebunden seien und sich mehr 
für das Gemeinwohl in ihrem lokalen Umfeld einsetzen 
würden. Letztlich läuft das auf die These hinaus, dass die 
gesamtwirtschaftlichen Kosten einer Belastung der Erben 
von Betriebsvermögen größer sind als die Kosten der Be-
lastung mit Erbschaftsteuer bei anderen Vermögensfor-
men, beispielsweise Immobilien, Aktien oder Bargeld.

Das überzeugt nicht wirklich. Sicherlich trifft es zu, dass 
eine hohe Erbschaftsteuer auf Betriebsvermögen zwei 
ernste Probleme aufwirft: Erstens ist Betriebsvermögen 
häufig schwer zu bewerten, die Bewertung ist aufwändig 
und Unternehmenswerte können sich sehr schnell ändern. 
Letzteres gilt allerdings auch für andere Vermögensarten, 
beispielsweise Aktiendepots. Bewertungsprobleme sind 
komplex, aber lösbar, vor allem wenn Pauschalierungen 
und vereinfachte Bewertungsverfahren akzeptiert werden. 
Zweitens ist Betriebsvermögen häufig nicht liquide, es ist 
kurzfristig kaum zu veräußern, wenn es sich nicht um An-
teile an einem börsennotierten Unternehmen handelt, und 
schwer zu beleihen. Liquiditätsprobleme sind im Rahmen 
der Erbschaftsbesteuerung aber lösbar, indem man län-
gere Zahlungsfristen einräumt, beispielsweise eine Zah-
lung über einen Zeitraum von zehn Jahren. 

Grundsätzlich zu behaupten, der Verbleib von Unterneh-
men in Familienbesitz sei steuerlich förderungswürdig, ist 
fragwürdig. Kinder erfolgreicher Unternehmerpersönlich-
keiten sind nicht notwendigerweise als Unternehmerinnen 
oder Unternehmer geeignet.

Bei den in Deutschland geltenden Verschonungsregeln 
kommt ein weiteres Problem hinzu: Sie werden nur unter 
Auflagen gewährt. Beispielsweise muss das Unternehmen 
ein gewisses Niveau an Beschäftigung über viele Jahre 
fortschreiben. Es darf auch nicht verkauft werden, weder 
ganz noch teilweise. Im Ergebnis führt das dazu, dass 
Umstrukturierungen steuerlich bestraft werden. Gerade 
bei Familienunternehmen, in denen Eigentümer am Ma-
nagement beteiligt sind, ist es jedoch häufig so, dass nach 
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dem Tod eines Eigentümers eine Umstrukturierung sinnvoll 
wäre. Wenn es dazu nicht oder erst mit großer zeitlicher 
Verzögerung kommt, weil sonst die Erbschaftsteuerver-
schonung entfällt, entsteht erheblicher Schaden, sowohl 
auf betriebswirtschaftlicher als auch auf volkswirtschaft-
licher Ebene. 

Unabhängig von der Frage, ob Betriebsvermögen bei der 
Erbschaftsbesteuerung eine Sonderbehandlung verdient, 
liegt auf der Hand, dass eine hohe Erbschaftsteuerbelas-
tung Familienunternehmen Mittel entzieht und den heimi-
schen Standort unattraktiv macht. Das gilt aber auch für 
die Erben sonstiger Vermögen. Wer Bargeld erbt, will da-
mit vielleicht ein neues Unternehmen gründen. Wenn die 
Erbschaftsteuer das verhindert, kann auch das ein großer 
gesamtwirtschaftlicher Verlust sein.

Implikationen für eine Reform der Erbschaftsteuer

Klar ist, dass eine bloße Abschaffung der Sonderregeln 
für Betriebsvermögen sicherlich erheblichen wirtschaft-
lichen Schaden anrichten würde, denn die Bereitschaft 
und die Fähigkeit vieler Unternehmen, in Deutschland zu 
investieren, würden spürbar sinken. Die Belastung durch 
die Erbschaftsteuer könnte bis auf 50 % ansteigen, was 
für viele (insbesondere kleine und mittlere) Unternehmen 
vermutlich existenzgefährdend wäre. Es bei den aktuellen 
Regelungen zu belassen und hinzunehmen, dass andere 
und teils deutlich kleinere Erbschaften steuerlich mit bis 
zu 50 % belastet werden, ist jedoch ebenso wenig akzep-
tabel.

Will man die Erbschaftsteuer beibehalten und sie zugleich 
fair im Sinne der horizontalen und vertikalen Steuergerech-
tigkeit ausgestalten, ist es daher naheliegend, zu einem 
Flat-Tax-Modell mit niedrigen Steuersätzen überzugehen. 
Der Steuersatz könnte beispielsweise bei 10 % liegen. Es 
wird immer wieder diskutiert, bei welchem Steuersatz die 
Einführung einer Flat Tax aufkommensneutral wäre.3 Bei 
unveränderter Bemessungsgrundlage müsste der Steuer-
satz eher höher liegen. Die Erbschaftsteuer macht aller-
dings insgesamt nur einen sehr kleinen Teil des Steuer-
aufkommens aus; im Jahr 2024 war es 1 %. Wesentliche 
Verbesserungen der finanziellen Lage der öffentlichen 
Haushalte sind mit dieser Steuer kaum zu erreichen. Letzt-
lich gilt auch hier, dass die Steuerpolitik bei der Wahl des 
Steuersatzes zwischen fiskalischen sowie distributiven 
Zielen einerseits und Wachstums- und Effizienzzielen an-
dererseits abwägen muss.

3	� Bach et al. (2025) kommen beispielsweise zu dem Ergebnis, dass ein Steuersatz 
von 15 % erforderlich wäre. 

Das Flat-Tax-Modell würde vor allem bedeuten, dass alle 
Vermögensarten steuerlich gleich belastet werden. Um 
auch bei niedrigeren Steuersätzen möglichen Liquiditäts-
problemen Rechnung zu tragen könnte bei nicht liquiden 
Vermögensarten wie Betriebsvermögen und Immobilien 
eine niedrig verzinsliche Stundung angeboten werden. 
Allgemeine Freibeträge und eine Differenzierung nach 
Verwandtschaftsgrad wären nach wie vor möglich. Frei-
beträge könnten zudem dynamisch (z. B. inflations- bzw. 
vermögenspreisbezogen) angepasst werden, um „kalte“ 
Belastungsverschiebungen zu vermeiden und die Zahl der 
Bagatellfälle zu begrenzen.

Kritiker dieses Flat-Tax-Modells argumentieren – vermut-
lich nicht zu Unrecht – dass es auf Dauer nicht bei dem 
niedrigen Steuersatz bleiben würde und der Steuersatz so 
weit erhöht werde könnte, dass bei Familienunternehmen 
im Erbfall eben doch größerer wirtschaftlicher Schaden 
entsteht. Prinzipiell gilt natürlich für jede Steuer, dass Par-
lamente mit entsprechenden Mehrheiten jederzeit eine Er-
höhung beschließen können. Wenn man dieses Risiko bei 
der Erbschaftsteuer als besonders hoch ansieht, könnte 
man den Niedrigsteuersatz im Grundgesetz verankern. Zu-
mindest wäre dann die Schwelle für eine Anhebung deut-
lich höher. 

Der zentrale Gerechtigkeitseinwand gegen den Status quo 
ist nicht die Existenz der Erbschaftsteuer an sich, sondern 
ihre regressive Wirkung und die zahlreichen Ausnahmen, 
durch die große Vermögen teilweise sehr niedrig belastet 
werden, während mittlere Fälle relativ stärker betroffen 
sein können. Eine Reform, die Ausnahmen abbaut, senkt 
nicht nur Verzerrungen, sondern stärkt auch die Akzeptanz 
einer Belastung „nach Leistungsfähigkeit“. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine Re-
form der Erbschaftsteuer vor allem eine Frage von Sys-
temkonsistenz, Praktikabilität und Fairness ist: niedriger, 
einheitlicher Tarif, breite Bemessungsgrundlage ohne 
Sonderweg, großzügige, klar definierte Stundungsregeln 
für nicht liquide Vermögen sowie Freibeträge, die kleinere 
Erbschaften schützen. Das reduziert Bürokratie, senkt 
Vermeidungsanreize und verteilt die Steuerlast nachvoll-
ziehbarer. 

Entscheidend ist dabei der Blick auf das Gesamtsystem: 
Wenn Kapital- und Vermögenseinkommen bereits hoch 
belastet werden, sollte die Erbschaftsteuer nicht zusätz-
lich durch steile Spitzen und komplizierte Ausnahmen zu 
einem Investitions- und Standortproblem werden – umge-
kehrt darf sie durch Privilegien nicht zur „Schattensteuer“ 
werden, die Ungleichbehandlung bei Gleichvermögenden 
zementiert.
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Eine solche Reform könnte einen Beitrag zu mehr Genera-
tionengerechtigkeit und Chancengleichheit leisten, ohne 
den Unternehmensbestand unnötig zu gefährden – und sie 
würde die Debatte vom reflexhaften „Mehr oder Weniger“ 
hin zu der eigentlich entscheidenden Frage verschieben: 
Wie gestaltet man die Steuer, dass sie einfach, robust und 
gerecht begründbar ist? •
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